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Wo ist das Patriziat, und was ist eigentlich
patrizisch?
Ein Plädoyer für die Rückkehr der Ökonomie

Nathalie Büsser

Das Patriziat lebt! Während Vormodernespezialist:innen das Patriziat spätestens
im ausgehenden 18., im 19. oder 20. Jahrhundert verschwinden sehen, taucht der

Begriff seit Kurzem vermehrt in der hiesigen Forschung zur Neuzeit auf. Der
Terminus erweist sich offensichtlich als produktiv für die Analyse von Phänomenen

langfristiger Elitebildung und Transmission von Reichtum im Raum der
heutigen Schweiz und weit darüber hinaus.1 Dies, obschon zahllose Mediävist:innen
und Frühneuzeithistoriker:innen anmahnen, dass es sich um einen unscharfen,

problematischen Begriff handle und das Patriziat nur schwer von anderen
führenden Gruppen abzugrenzen sei.2 Nicht wenige arbeiten deshalb bewusst mit
anderen Begriffen wie Elite, Honoratioren, Aristokratie, führende Familien,

Führungsgruppen, Häuptergeschlechter oder Stadtadel.3 Doch ungeachtet aller Kritik

gehört «Patriziat» nach wie vor zu den etablierten Begriffen in deutschsprachigen

Nachschlage- und Überblickswerken.4

«Patriziat» ist Quellen- und Analysebegriff zugleich. Was das Patriziat genau ist,
das diskutieren und bestimmen Mittelalter- und Frühneuzeithistorikeriinnen. Sie

setzen den Begriff in Bezug zur römischen Geschichte und zu den spätmittelalterlichen

Humanisten.5 Die Humanisten bedienten sich des terminologischen Repertoires

der antiken römischen Sozialverfassung, um die Gesellschaftsordnung und

die Funktionsweisen der Regierung ihrer jeweiligen Stadt zu beschreiben. Sie

sprachen allerdings nicht von dem Patriziat, sondern von Patriziern und patrizisch.
Im 16. Jahrhundert begannen sich die beiden Begriffe zu verbreiten und tauchten

im 17. und vor allem im 18. Jahrhundert auch in städtisch-rechtlichen Zusammenhängen

und als (Selbst-)Bezeichnung städtischer Bürgerinnen auf.6

Dieser allgemeine Befund dürfte für die vormoderne Eidgenossenschaft jedoch
nur bedingt zutreffen.
Eines der frühesten überlieferten Zeugnisse im Raum der heutigen Deutschschweiz

stammt vom Luzerner Stadtschreiber Renward Cysat (1545-1614). Er
unterteilte die vornehmsten «geschlechter» Luzerns anhand antiker Vorbilder in
solche «vom adel», in «patricij, dz sind die sonst von guoten, allten geschlechten»,

und «plebej», die «ouch stattlichs ansehens, Vermögens, oder der räten

gsin».7 Bis 1798 scheint der Begriff primär in staatlich-administrativen Zusam-
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menhängen gebraucht worden zu sein, etwa um die Bürger-«Geschlechter» zu

kategorisieren und den Zugang zum Regiment zu regulieren. Selbst dürfte sich

aber kaum ein Angehöriger der Führungsgruppen jemals als Patrizier bezeichnet
haben.8 In den entsprechenden Familiennachlässen ist mir der Begriff bislang
nicht begegnet.

Die Patriziatsdefinitionen der jüngeren Historiografie schliessen an die humanistische

Begriffsprägung an und stellen klassischerweise politisch-verfassungsrechtliche

und soziale Kriterien in den Vordergrund, gefolgt von wirtschaftlichen und

kulturellen.9 Zu den meistgenannten Merkmalen zählen die soziale Abschlies-

sung und der exklusive Anspruch auf das städtische Regiment.10 So betont Eberhard

Isenmann: «|D]as Patriziat ist in erster Linie ein politisch-sozialer Stand.»11

Entscheidendes Kriterium sei «seine politische Berechtigung, seine Ratsfähigkeit
und Ratszugehörigkeit, und seine politisch-soziale Vorrangstellung auf

genealogisch-geburtsständischer Grundlage».12 Dieser Sicht folgt Daniel Schläppi im
Historischen Lexikon der Schweiz. Als Patriziat seien «Familien [...], die kraft

Geburt, Satzung oder Gewohnheit in Städten Ratssitze und höchste Verwaltungsämter

monopolisierten»,13 zu verstehen. Patriziate werden darum häufig als Familien-,

Geschlechter- und Honoratiorenherrschaft bezeichnet.14

Doch können der Begriff Patriziat und die damit bezeichnete soziale Erscheinung,

die an eine im Vergleich zur Moderne so fundamental andersartige
Gesellschaft gekoppelt sind - eine zutiefst ungleiche, ständisch strukturierte
Gesellschaft, deren Obrigkeiten sich als von Gott eingesetzt verstanden haben -,
überhaupt zur Erforschung führender Familien in neuerer Zeit verwendet
werden? Kann man für die Schweiz des 20. und 21. Jahrhunderts tatsächlich noch

von Patriziaten sprechen? Und weshalb sollte man das eigentlich tun wollen? Wo

liegt der Gewinn eines solchen universell anwendbaren, weder zeit- noch

raumgebundenen Analysebegriffs?
Im Folgenden werde ich zeigen, dass Patriziat/Patrizier/patrizisch produktive
Analysebegriffe sein können. Sie ermöglichen nicht zuletzt eine Perspektive, die

zeitlich weit über das Ancien Régime hinaus wie auch räumlich erweitert werden

kann. Voraussetzung ist jedoch ein konzeptionell grundlegend anderes Verständnis

dessen, was das Patriziat im Kern ausmacht. Dazu sind die beiden Dimensionen

des Politischen (Monopolisierung und Patrimonialisierung kommunaler
Ämter) und der Verwandtschaft (soziale Abschliessung) mit einer dritten zu

ergänzen: der Dimension des Ökonomischen. Es ist just die enge Verzahnung des

Staatlich-Politischen und des Ökonomischen, die Patriziate auszeichnet. Der

Reichtum und die Gewinnchancen von Patriziaten sind an ihre Verankerung im

Lokalen angebunden.
Ein solcher Patriziatsbegriff ist genügend weit gesteckt. Er schliesst die Patrizier
des mächtigen Berner Stadtstaates ebenso ein wie das «bäuerliche Patriziat»15 in
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der kleinen Landvogtei Gaster wie auch das alte Basler Grossbürgertum im

ausgehenden 19. Jahrhundert16 - und vielleicht sogar die protestantisch-liberale
Zürcher Finanzelite mit ihren Bemühungen, «to build corporate champions of global
scale on the basis of the incestuous networked politics of Switzerland».17 Gleichzeitig

ist ein solcher Patriziatsbegriff ausreichend eng gefasst, um ein präzises,

griffiges Analyseinstrument zu bieten und nicht etwa zu einem «<Catch-all>-Ter-

minus» zu werden.18

Gerade was die oben angesprochenen drei Dimensionen anbelangt, birgt der

Begriff Patriziat indessen grössere Stolpersteine. Das liegt an den Vorannahmen,

Konzepten und Erzählungen, die dem Patriziat anhaften:19 etwa die Annahme,
dass sich die Sphären Haushalt/Ökonomie und Staat/Politik seit dem Spätmittelalter

immer mehr voneinander scheiden - ein Merkmal «guter» politischer
Ordnungen.20 Diese Problematik im Blick, rekonstruiere ich im ersten Teil, wie
die jüngere Schweizer Historiografie den Patriziatsbegriff verwendet. Im zweiten

Teil konfrontiere ich den oben vorgeschlagenen, um die Dimension der
Ökonomie erweiterten Patriziatsbegriff mit Fallbeispielen aus meinem Forschungsgebiet,

um dessen produktives Potenzial aufzuzeigen. Alsdann soll auch nicht
mehr wie in der bisherigen Forschung von dem Patriziat als einer vermeintlich

geschlossenen, statischen sozialen Gruppe die Rede sein, sondern von patrizisch.
Der Begriff patrizisch ist offener und lässt Raum für Vorstellungen von Wandel

und Vielfalt in der Einheit.21

Wo ist das Patriziat?

Innerhalb der Schweizer Historiografie erhielt die Sicht auf das Patriziat in den

1950er-Jahren eine zunehmend dominante städtisch-liberal geprägte Stossrich-

tung, die sich bis heute als wirkmächtig erweist. Schweizer Verfassungshistorikerfinnen

und Geschichtsforscherfinnen entdeckten damals das Patriziat, um die

Geschichte ihrer Stadt im Ancien Régime schönzuschreiben. Im Patriziat fanden

sie das, was ihrer Meinung nach vormoderne Körperschaften und Staatswesen

daran gehindert hatte, sich zu modernisieren: Verwandtschaft, Korruption, Adel,
passive Formen ökonomischen Handelns (Konsum und Kapitalakkumulation,
aber keine Produktion und keinen Handel) sowie Monopole. Das Gegenstück

zum Patriziat waren in dieser Lesart die Zünfte, die mit Fortschritt, Demokratie,

Bürgertum, Fleiss, Handwerk, Produktion und wirtschaftlicher Prosperität in

Verbindung gebracht wurden.22

Diesem Muster folgend schilderte Alfred Müller 1954 die Basler Stadtgeschichte
des 17. und 18. Jahrhunderts als Kampf der Zünfte gegen die «Gefahr eines

ausschliesslichen Familienregiments».23 Durch Bestechungen und andere Praktiken



Debatte / Débat traverse 2024/3

anlässlich von Ratswahlen hätten einige zu Geld und Ansehen gelangte Familien

versucht, ein Patriziat zu errichten, «ähnlich den Geschlechterherrschaften,
welche sich zu jener Zeit in Bern, Freiburg und Solothurn verfassungsmässig

gebildet hatten».24 Doch die «Bürgerrevolte» der Jahre 1690/91 und die Einführung

der Loswahlen 1718, in denen sich «das alte demokratische und zünftige
Element vorübergehend durchsetzte», hätten ein verfassungsmässiges Patriziat
verhindert.25

Für Städte dieser Art, das heisst Städte mit einer Zunftverfassung oder einem

Zunftregiment, erfand Müller die Bezeichnung «Zunftstadt».26 Eine Wortschöpfung

mit einer bemerkenswerten Rezeptionsgeschichte. Denn das eigentliche
politische Phänomen existierte auch anderswo, etwa in Deutschland, doch der

Begriff Zunftstadt wird bis heute ausschliesslich zur Typisierung von Städten im
Raum der Schweiz benutzt.27

1961 hat Kurt Bächtold den Begriff Zunftstadt für seine Studie zu Schaffhausen

übernommen.28 Wie Müller brauchte Bächtold das Patriziat als Gegenbeispiel

um die Geschichte Schaffhausens als demokratischer Modellstadt mit einer

«ausgeprägt antimonarchischen»29 Zunftverfassung zu erzählen. Die Aristokrati-
sierung (hier synonym mit Patriziat) habe nur das Leben und die Gesellschaft er-

fasst. nicht aber das Regiment.30 In den Zünften sieht Bächtold ein Korrektiv, das

die in Skandale verstrickten Ratsherren im 17. Jahrhundert in die Schranken wies

und fortan durch eine Zunftverfassung mit Loswahl wirksam kontrollierte. Wie

in Basel war es das in den Zünften vereinigte, «demokratisch-mittelständisch»

gesinnte Bürgertum, das «den Aufstieg einzelner Männer zu diktatorischer
Allmacht [verhinderte], einer Eigenschaft», so Bächtold, «für die wir Zeitgenossen
des 20. Jahrhunderts einen geschärften Sinn haben».31

Bei Bächtold und Müller ist das eigentliche Patriziat also anderswo: in Bern,

Freiburg, Solothurn und Luzern. In ihren eigenen Städten Basel und Schaffhausen

sowie in Zürich und St. Gallen finden sie zwar patrizische Tendenzen, aber

dank der Reformen des Wahlverfahrens habe sich kein patrizisches Regiment
ausbilden können. Reform meint hier: Es waren wieder die handwerklich

geprägten Zünfte, die, allenfalls zusammen mit anderen Gesellschaften, das

Wahlgremium zur Bestellung des Grossen Rats bildeten.

National kanonisiert hat das Zunftstadtmodell mit der Erzählung vom Zunft-

Patriziat-Antagonismus 1977 Ulrich Im Hof in seinem Beitrag «Ancien Régime»
für das Handbuch der Schweizer Geschichte. Im Hof unterscheidet drei

Verfassungstypen: Zunftherrschaften (Zürich, Basel, Schaffhausen, St. Gallen, Biel),
Aristokratien (Bern, Luzern, Freiburg, Solothurn) - bei Im Hof synonym für
patrizische Städte - und «Landsgemeindedemokratien» (Uri, Schwyz, Unterwaiden,

Zug, Glarus, Appenzell).32 In allen drei Verfassungssystemen konstatiert Im

102 Hof Aristokratisierungsprozesse, die im 17. Jahrhundert begonnen hätten. Die
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Prozesse seien wesentlich durch den Abschluss der Bürgerschaften und die

Kooptation bei der Besetzung der Räte vorangetrieben worden.

In denjenigen Städten, in denen Vorstandsmitglieder der Zünfte in den Räten

sassen und die Obrigkeit also von unten ergänzt worden sei, habe aber «keine

eigentliche Familienherrschaft, kein eigentliches Patriziat», entstehen können.33

Trotz Aristokratisierungstendenzen sei in den zünftig regierten Städten dafür

gesorgt gewesen, «dass die grundsätzliche republikanische Gleichheit unter den

Bürgern erhalten blieb und extremeren Erscheinungen der Riegel geschoben
wurde».34 In den Zunftstädten habe die Flerrenschicht keine Vorrechte genossen
und sei von den übrigen Bürgern nicht scharf abgetrennt gewesen.35

Anders in den patrizischen Städten: Da habe sich wegen der Selbstergänzung
bei Wahlen die Bürgerschaft in regimentsfähige und nicht regimentsfähige
Personen aufgespalten.36 Die Herrenschicht sei «durch lange Gewöhnung und
politische Konzentration bzw. Mangel oder Niederlagen handwerklicher Opposition
zum Patriziat geworden». Dieses städtische Patriziat begreift Im Hof als

«wesensverwandt» mit den Häupterfamilien in den Länderorten, dem dritten
Verfassungstyp.37

Im Hofs Patriziate werden entweder erfolgreich verhindert und im Zaum gehalten

oder sind für eine begrenzte Zeit irgendwie halt einfach da. Im Grund
interessierten ihn in seiner Überblicksdarstellung weniger die Binnenunterschiede

als vielmehr das Verbindende. Das eigentlich «Schädliche», das Andere, findet

er ausserhalb der Schweiz. Sinnbildlich ist seine Aussage: «Ob patrizisch oder

demokratisch, war man weiterhin verbunden durch einen betonten Republikani-
mus» - während sich im 18. Jahrhundert «das monarchisch-zentralistische Ausland

immer mehr in seiner sozialen und innenpolitischen Entwicklung von der

Schweiz zu unterscheiden begann».38

Dass Zunftstädte demokratischer gewesen sein sollen als die patrizischen Städte,

haben spätere Historikerinnen kritisiert. Allen voran Hans Conrad Peyer. Er

hielt die Bedeutung der Zünfte als Gegner der Patriziate für überschätzt. In seiner

«Verfassungsgeschichte der Schweiz» (1978), bis heute ein Standardwerk

der Schweizer Geschichte, kommt Peyer zum Schluss: «Doch nur schon bei rein

formaler Betrachtung der Organisation, der Wahl und Kompetenzen der

Bürgergemeinden und Räte aller Orte ergibt sich, dass zwischen den verschiedenen

Stadtverfassungen mit und ohne Zünfte keine sehr wesentlichen Unterschiede
bestanden.»39 Peyer konstatiert für sämtliche Orte eine Aristokratisierung (auch bei

ihm synonym zu patrizisch),40 und zwar auch der Regimente, wenn auch in
unterschiedlichen Intensitäten. Am ausgeprägtesten sei sie in Bern, Freiburg, Solo-

thurn und Luzern gewesen. Doch besonders in Basel und Zürich sei während des

17. und 18. Jahrhunderts ebenfalls eine Aristokratie von reichen Grosskaufleuten,

Textilverlegern und Rentiers an die Macht gelangt. Da diese in der Wahl ihrer 103
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Zunft frei gewesen seien, hätten sie sich Uber mehrere Zünfte verteilen, von dort
in die Räte gelangen und immer mehr Einfluss ausüben können.41

Peyer ebnete den Zunft-Patriziat-Antagonismus ein. Er fand das Patriziat überall.

Andere Historikerinnen sind ihm gefolgt: etwa die Autoren der «Geschichte

der Schweiz und der Schweizer» (1982-1983), die Im Hofs Verfassungstypologie

nicht übernommen haben.42 Auch Rudolf Braun ging fast zeitgleich davon

aus, dass alle Städteorte eine oligarchische Familienherrschaft gekennzeichnet
habe. Dennoch, so unterstreicht Braun, seien die Verhältnisse in den Zunftstädten

«anders [gewesen], und zwar in verschiedenster Hinsicht».43 Um dieses

«anders» herauszuarbeiten, bedient auch er sich bei Im Hofs Verfassungstypologie
und findet das Patriziat vor allem in typischen «sozioökonomischen
Strukturverhältnissen»: «Bilden in den Patrizierstädten Staatsressourcen und -pfründen
die Existenzbasis der Regierenden (einschliesslich das Sold- und Pensionenwesen),

sind in Zunftstädten wie Basel oder Zürich, aber auch Genf, St. Gallen
und Schaffhausen diese öffentlichen Quellen als Alimentierung der regierenden
Familien vergleichsweise unerheblich.»44 Natürlich biete der Staatsdienst auch

in Zunftstädten verschiedene Möglichkeiten, Eigeninteressen zu vertreten und

private Gewinne zu erzielen, aber der Wohlstand der Regierenden fusse auf
unternehmerischen Aktivitäten in Handel, Produktion und/oder Finanzgeschäften.
Nach Braun unterscheiden sich die führenden Familien deutlich in ihrem
wirtschaftlichen Handeln und den Grundlagen ihres Reichtums.45

In der jüngeren Schweizer Historiografie, so meine Bilanz, erscheint der

Begriff Patriziat - manchmal explizit, manchmal implizit - überwiegend als

Negativfolie. Handbuchartikel erachten die typologische Unterscheidung zwischen

Zunftstädten und patrizischen Orten mittlerweile als problematisch und

«unbefriedigend».46 Dennoch halten sich die Terminologien und der Zunft-Patriziat-

Gegensatz nach wie vor - und mit ihnen auch die alten Erzählungen.47

Die schwierigen Begriffe und ebenso die Vielzahl alternativer Bezeichnungen,
mit denen Forschende sich mit hehren Absichten von den alten Konzepten und

Vorannahmen lösen wollen, verhindern gleichermassen einen erweiterten Blick
auf verschiedenste Eliten und Phänomene der Reproduktion sozialer, ökonomischer,

politischer und kultureller Dominanz. An anderer Stelle habe ich deshalb

dafür plädiert, die Geschichte der spätmittelalterlichen Führungsgruppen in den

eidgenössischen Orten als Geschichte des Adels in die Frühe Neuzeit
weiterzuschreiben und vor allem vergleichend in europaweite Entwicklungen einzuordnen.48

Mit Blick auf die hier angestrebte nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich
erweiterte Perspektivierung eignet sich der Begriff Adel jedoch nicht.
Hans Conrad Peyer suchte ebenfalls nach einem Begriff, der auf alle typischen
«herrschenden Klassen» in der Eidgenossenschaft vom 15. bis 18. Jahrhundert

104 anwendbar ist. Den Patriziatsbegriff erachtete er, mit Blick auf deutsche und ita-
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lienische Stadtpatriziate, als nicht ganz zutreffend. Am ehesten passe Max
Webers Begriff der «Honoratiorenherrschaft».49

Mit Webers Honoratioren brachte Peyer ein mächtiges Konzept ins Spiel. Es

löste das Problem aber keineswegs - im Gegenteil, denn es setzt die Trennung

von Politik und Wirtschaft voraus. Honoratioren sind nach Weber «Personen,

die dank ihrer ökonomischen Lage imstande sind, kontinuierlich nebenberuflich

in einem Verband leitend und verwaltend ohne Entgelt oder gegen nominalen
oder Ehrenentgelt tätig zu sein». Sie geniessen eine derartige «soziale Schätzung

[...], dass sie die Chance haben, bei formaler unmittelbarer Demokratie

kraft Vertrauens der Genossen zunächst freiwillig, schliesslich traditional, die
Ämter»50 einzunehmen. Honoratioren, das ist zentral, müssen «für die Politik
leben [...] können, ohne von ihr leben zu müssen». Ein bestimmtes Mass an

«Abkömmlichkeit» von ihren «eigenen privaten Geschäften» sei die Voraussetzung

für ihre Position. Nur Bürger, die über eigenes Vermögen verfügen, könnten

überhaupt nebenberuflich und dauerhaft schlecht besoldeten Amtstätigkeiten
nachgehen.5'

In Webers Herrschaftssoziologie erscheinen die eidgenössischen Orte als geradezu

ideale Beispiele für «Honorationenherrschaften» und «unmittelbare
Demokratien». Zwei Herrschaftstypen, die der Ausbildung moderner, rationaler
und bürokratischer Staatswesen zuwiderlaufen würden.52 Die Vorstellung, dass

Ämter in den eidgenössischen Kommunen kaum Erträge abwarfen und ihre

Inhaber nicht reich gemacht hätten - zumindest nicht auf legalen Wegen -, ist aber

älter als Webers Theorie und zieht sich wie ein roter Faden durch die Schweizer
Geschichte.53 Max Weber hat sie in seiner Herrschaftssoziologie lediglich
theoretisch unterfüttert und für die Geschichtswissenschaft salonfähig gemacht:
Abkömmlichkeit zählt in der jüngeren Forschung zu den meistgenannten Merkmalen

von Patriziaten.54 Doch damit wird just die Verzahnung der politischen und

der ökonomischen Dimension, von Lokalität sowie dem Staatlich-Kommunalen

mit dem Haushalt lokaler Führungsgruppen, die ich weiter oben als zentrales

Merkmal des Patrizischen in Anschlag gebracht habe, ausgeblendet. Weshalb

das so ist und was die in diesem Beitrag vorgeschlagene Perspektivierung leisten

kann, davon ist im Folgenden am Beispiel der Patrimonialisierung kommunaler
Ämter in der genossenschaftlich verfassten Alten Eidgenossenschaft die Rede.

Das Patrizische ist überall!

Weber hat insofern recht, als armen Bürgern diese Ämter tatsächlich nicht
offenstanden. Aber sein Ansatz verstellt den Blick auf die Frage, ob und um wie

viel reicher diese Honoratioren und ihre Familien durch ihre Ämter wurden. 105
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Mehr noch: Der Fokus auf die Ämter - deren Zahl sich seit dem Spätmittelalter

im Zuge des Verwaltungsausbaus vervielfachte -, auf die Modi der

Ämtervergabe und den Kreis der Nutzungsberechtigten rückt die Prozesse wachsender

Staatlichkeit in den eidgenössischen Orten in ein anderes Licht. Es drängen sich

Phänomene in den Vordergrund, die charakteristisch sind für Fürstenstaaten wie
Frankreich: legaler Ämterkauf, erbliche Ämter, Oligarchisierung und die

Formierung eines abgeschlossenen Magistratenstandes.55

Dabei handelt es sich um Phänomene, die eigentlich konträr zu etablierten

Vorstellungen von zunehmender Staatlichkeit liegen: von Bürokratisierung,
Rationalisierung und einer allmählichen Entflechtung der Sphären Staat/Politik
einerseits und Haushalt/Verwandtschaft/Vermögen andererseits. Im Bereich der

ranghöheren Ämter kam es im Gegenteil zu einer Privatisierung, Oligarchisierung,

Ökonomisierung und Patrimonialisierung, und dies eben auch in den

Schweizer Republiken. Staatsbildung kann man mit diesem Zugang zugespitzt
als Bereicherungsprojekt lokal verwurzelter Geschlechter und Verwandtschaftsgruppen

denken. Eine These, die noch quantitativ zu unterfüttern und eingehender

zu erforschen wäre.

Es gibt stichhaltige Indizien, dass der kollektive Besitz der eidgenössischen
Staatswesen auch Quelle individueller Bereicherung durch Amtsträger und ihre

Familien war. Oder anders gesagt: dass sich die Haushalte der führenden Familien

stark auf kommunalen Besitz abstützten. Die eidgenössischen Staatswesen

waren genossenschaftlich-korporativ gedacht und organisiert. Der Staat war
Gemeingut, an dessen Erträgen alle Nutzungsberechtigten zu gleichen Teilen

partizipieren sollten. Der Umgang mit diesen kollektiven Gütern, das ständige
Aushandeln der Verteilmodi und das Prinzip der Reziprozität haben die politische
Kultur geprägt. Bürger, die in den Genuss besonderer Nutzungsrechte wie etwa
eines Ratssitzes oder einer Landvogtei kamen, mussten die übrigen Genossen

für diese Sonderprivilegien angemessen entschädigen und an den Erträgen
beteiligen.56

Durch den Aufbau eigener Untertanengebiete, Pensionsgelder auswärtiger Fürsten

sowie der Säkularisierung von Kirchenbesitz konnten die Orte im Laufe des

16. Jahrhunderts ihren kollektiven Besitz äufnen. Der Kreis der Nutzungsberechtigten

wurde jedoch im 17. und 18. Jahrhundert gegen aussen wie innen immer

enger abgesteckt: Unter den nutzungsberechtigten Bürgern konnten sich nur noch

Angehörige der «regimentsfähigen» Geschlechter in die höchsten Staatsämter

wählen lassen. Verwandtschaftliche Zugehörigkeit wurde just im Zuge
voranschreitender Staatsbildungsprozesse zum entscheidenden Kriterium für den

privilegierten Zugang zum kollektiven Besitz der Kommune. Weit zurückreichende,

vornehme Abstammung und Geschlecht schufen Differenz und verschafften vve-

106 nigen Familien zusätzliche Anteilsscheine an diesem Ressourcenpool.57
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Parallel zur rechtlichen Verengung des Zugangs zu den höheren Ämtern intensivierten

sich die Regelungen rund um den Kauf von Ämtern, und die Kaufpreise
stiegen. Diese Praktiken des legalen, kommunal organisierten Ämterkaufs sind

kaum untersucht. Anders als die Studien von Robert Descimon oder Ehe Haddad

zu Frankreich, die von einer «vénalité d'office» sprechen, kennt die Forschung

zur Schweiz keinen Begriff für den institutionalisierten Ämterkauf. Unter
«Ämterkauf» werden vor allem illegale Praktiken des Stimmenkaufs und der Bestechung

subsumiert,58 die als typisch patrizisches Verhalten gelten. Tatsächlich

aber forderten seit dem Spätmittelalter in sämtlichen Orten, Zunftstädte inbegriffen,

institutionelle Gremien, die als Wahlkörper für den Rat wirkten (Landsgemeinden,

Bürgergemeinden, Zünfte oder Nachbarschaften), von den gewählten

Amtsträgern eine Abgabe. Mit dieser Abgabe erwarb der Gewählte das Recht,
ein Amt zu nutzen und einen Teil der Erträge abzuschöpfen.
In Städteorten musste im frühen 16. Jahrhundert jeder, der von der Obrigkeit in

ein «Ehrenamt» oder ins Regiment gewählt wurde, seiner Zunft ein Silbergeschirr

schenken, dessen Wert anfangs nicht vorgeschrieben war. Ab Mitte des

16. Jahrhunderts setzte eine Ökonomisierung des Ämterwesens ein: Ämter wurden

nun aufgrund bestimmter Kriterien wie der Besoldung, des zu erwartenden

Gewinns und der damit verbundenen Privilegien unterschiedlich hoch taxiert.
Damit mussten nun auch die Silbergaben für die Zünfte spezifische Wertkriterien

erfüllen.59

In den Länderorten begannen die Landsgemeinden ebenfalls Ämter zu verkaufen.

1678 verabschiedete etwa die Schwyzer Landgemeinde eine Ordnung mit

sorgsam abgestuften Preisen. Die Auflagen für die Landesämter und Landvogtämter

in den Untertanengebieten variierten stark. Das Amt als Landvogt im

Thurgau kostete enorme 1800 Gulden.60 Zum Vergleich: Der Preis einer Kuh

betrug zu dieser Zeit circa 30 Gulden. Knapp 60 Jahre früher, 1620/21, verbuchte

das Land Schwyz Einnahmen von rund 10400 Gulden bei Ausgaben von 8400

Gulden.61 Bei diesen sogenannten Amtsauflagen handelte es sich um eine neue,
zusätzliche Form des Ämterkaufs. Diese löste den älteren Brauch, anlässlich

einer Wahl seiner Körperschaft ein Silbergeschirr zu spendieren, nicht etwa ab,

sondern ergänzte ihn.
Die Beschäftigung mit der Besetzung staatlicher Ämter zeigt die Problematik
vormoderner Staatsbildung in einem anderen Licht. Es drängen sich Kategorien
wie Abstammung, Verwandtschaft und Geschlecht, Gender sowie Besitz in den

Vordergrund, die gewöhnlich nicht mit Staatsbildungsprozessen in Verbindung
gebracht werden oder als arbiträr gelten. Mit Blick auf die Ämter erscheinen die

eidgenössischen Orte als Unternehmenskomplexe, deren werthaltige Assets ein

sich seit dem 16. Jahrhundert abschliessender Kreis von patrilinear strukturierten
Verwandtschaftsverbänden («Geschlechtern») bewirtschaftete. Die Kategorie 107
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Geschlecht,ein soziales Konstrukt,fungierte dabei als kleinste Organisationseinheit

und entschied über den privilegierten Zugang zum Unternehmen.

Die Ämter dieser Kommunen entwickelten sich seit dem ausgehenden Spätmittelalter

zu Patrimonien, obwohl sie mittels Wahlverfahren vergeben wurden. Das

heisst: Sie wurden erblich. Sie transformierten sich zu Gütern, die in die familiären

Haushalte integriert und generationenübergreifend weitergegeben wurden.

Eindrücklich lässt sich diese Entwicklung am Beispiel der lukrativen
Landschreiberei in den aargauischen Freien Ämtern aufzeigen. Der Zuger Familie
Zurlauben gelang es, dieses Amt fast 100 Jahre lang praktisch erblich an sich

zu bringen. Weil die Herrschaft der Freien Ämter sieben eidgenössischen Orten

gehörte, sollte die Landschreiberstelle eigentlich regelmässig alternierend von

Angehörigen aller regierenden Orte besetzt werden. Ein Kandidat benötigte die

Stimmen einer Mehrheit der Orte. Dennoch gelang es den Zurlauben, mittels

Verträgen, Abmachungen und Stimmenkauf das Amt generationenübergreifend
zu privatisieren und dem jeweils ältesten Sohn zu übertragen. Starb ein
Amtsinhaber vorzeitig oder konnte er das Amt nicht verrichten, setzte die Familie zur
Überbrückung einen Stellvertreter ein.62

Wie weit die Privatisierung dieses Amtes ging, zeigt der Umstand, dass die
Landschreiberei 1665 gar in einem Ehevertrag auftaucht. Der Vater übergab seinem

Sohn Heinrich Ludwig Zurlauben (1640-1676) die «Landtschreibery sambt der

(vjölligen Nutzung» als Heiratsgut. Die Ehefrau Maria Regina von Roll brachte

101 Sonnenkronen ein.63 Diese Summe dürfte in etwa den Kosten entsprochen
haben, die Zurlaubens Vater für den Kauf der erforderlichen Ortsstimmen für die

Wahl seines Sohnes ausgegeben hatte.

Als Heinrich Ludwig Zurlauben später ein Amtsenthebungsverfahren drohte,
berief er sich gegenüber der Zuger Obrigkeit auf seinen Ehevertrag. Diese

urteilte, dass man ihm aufgrund dieses Vertrags das Amt nicht rechtmässig entziehen

könne.64 Nach Heinrich Ludwigs frühem Tod verwaltete ein Stellvertreter
das Amt. Die Landschreiberei blieb aber weiterhin Teil des familiären Haushalts:

Die Witwe und die Kinder erhielten regelmässig Geld aus den Erträgen
des Amts.
Die Patrimonialisierung solcher Ämter war eng verhängt mit der bereits erwähnten

Praxis des institutionell organisierten Ämterkaufs: Die steigenden Preise für
den Erwerb eines kommunalen Amtes verbanden den Inhaber mitsamt Familie
aufs Engste mit dem Staatswesen - und zwar ökonomisch, politisch und sozial.
Öffentliche Schulden verflochten sich mit privaten Schulden. Der Erwerb eines

Amtes erforderte Mittel, die ein einzelnes Individuum kaum allein aufbringen
konnte. So dürfte eine Wahl die Ressourcen verschiedener Verwandter, Linien
und Geschlechter mobilisiert haben.65 Solche Grossinvestitionen müssen darum

108 im Zusammenhang mit Mustern familiärer Gütertransfers und dem Erbrecht be-
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trachtet werden. Weiterführende Forschungen sollten zudem den politischen
Ausschluss der Frauen aus den Kommunen stärker thematisieren und fragen,
welche Folgen die Patrimonialisierung der Ämter für die Geschlechterordnung
hatte. Oder welche Geschlechterverhältnisse eine solche Entwicklung vielmehr

vorausgesetzt hat.

Die jüngere Fiistoriografie hat recht hartnäckig versucht, die Trennung von
Ökonomie und Politik, ein Attribut moderner Staatlichkeit, in die Vergangenheit zu-

rückzuprojizieren. Die Praktiken rund um die Besetzung und Bewirtschaftung
staatlicher Ämter offenbaren dagegen, dass die beiden Sphären im Zuge der
spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Staatsbildungsprozesse keineswegs separiert

waren, ja im Laufe des Ancien Régime gar noch stärker ineinandergriffen.
Um diese Entwicklungen zu fassen, ist der von der Fiistoriografie herbeigeschriebene

Zunft-Patriziat/Stadt-Land-Antagonismus aufzugeben - als Modellvorstellung

wie auch als Terminologie. Statt Unterschiede herauszuarbeiten, lohnt es

sich überdies, die Aufmerksamkeit gezielt auf die Ähnlichkeiten der führenden,
eben patrizischen Familien in der Alten Eidgenossenschaft (und darüber hinaus!)

zu richten. Die reichen St. Galler Kaufleute beispielsweise, die im städtischen

Umland prächtige Landsitze - zum Teil mitsamt herrschaftlichen Rechten - kauften,

um Kapital anzulegen, aufwendige Feste zu feiern und einen Verwaltungssitz
für die gewinnbringende Bewirtschaftung ihrer landwirtschaftlichen Güter zu
haben, erscheinen dann nicht so anders als die Luzerner «Muster-Patrizier» und

Spezialisten für den Export militärischer Dienstleistungen.66 Das Patrizische,
erweitert um die Dimension der Ökonomie, war schlicht überall - auch in den

angeblich nichtpatrizischen Orten, Untertanengebieten und Dörfern.
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